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1996- 9 C 172/95 [geschlechtsspezifische Verfolgung 
im Rahmen sogenannter „ethnischer Säuberungen" 
in Bosnien]) und ergibt sich auch aus dem aktuellen 
Stand des Flüchtlingsvölkerrechts (vgl. u.a. Beschluß 
Nr. 39 [XXXVI] über Flüchtlingsfrauen und interna­
tionalen Schutz und Beschluß r. 73 (XLIV]über 
Rechtsschutz für Flüchtlinge und sexuelle Gewalt des 
Exekutiv-Komitees für das Programm des Hohen 
Flüchclingskommissars der Vereinten Nationen, 36. 
Sitzung 1985 bzw. 44. Sitzung 1993, abgedruckt in 
UNHCR (Hrsg)., Internationaler Rechtsschutz für 
Flüchtlinge, Baden-Baden, Stand: 1994, S. 85 f. und 
S. 183 ff.). 

Schließlich ist bei der anzustellenden Verfolgungs­
prognose auch noch zu berücksichtigen, daß die Klä­
gerin zu 1) vor ihrer Ausreise Opfer eines Vergewalri­
gungsversuchs gewesen ist und daß im Hinblick dar­
auf an die Zumurbarkeit einer Rückkehr in ein Ge­
bier, aus dem ständig über Mißhandlungen von allein­
stehenden Frauen berichtet wird, strengere Anforde­
rungen gestellt werden müssen. Die in ihrer Beceilig­
renvernehmung eindringlich dargelegte Furche vor 
erneuter politischer Verfolgung muß im Hinblick auf 
die Biographie der Klägerin zu 1) zwangsläufig dazu 
fuhren, daß jedenfalls ihr eine Rückkehr nach Afgha­
nistan unter den gegenwärtig bestehenden Gegeben­
heiten nicht zugemutet werden kann. 

Erfülle die Klägerin zu 1) somit die Anerken­
nungsvoraussetzung des Arr. 16 a Abs. l GG,sosind 
zugleich die Voraussetzungen gegeben, um das Vor­
liegen eines Abschiebungsverbots i. S. des § 51 Abs. 
1 AuslG festzustellen. 

Der Asylanspruch der Klägerin zu 2) folge aus 
§ 26 AsylVfG (Familienasyl). 

Im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen 
bedarf es keine Entscheidung darüber, ob im Falle der 
Klägerinnen die Voraussetzungen gegeben wären, um 
ein Abschiebungshindernis i. S. des§ 53 AuslG fesr­
zusrellen. Allerdings rechtfertigen es die der Klägerin 
zu 1) drohenden Mißhandlungen, für sie ein Ab­
schiebungshindernis im Sinne des§ 53 Abs. 4 AuslG 
i. V. m. Are. 3 EMRK bzw. im Sinne des § 53 Abs. 6 
S. 1 AuslG als gegeben anzunehmen. Bezogen auf die 
Klägerin zu 2), die zum Zeitpunkt der mündlichen 
Verhandlung kurz vor dem 11. Geburtstag stehe, 
ließe sich aus dem bereits eingeführten Gutachten 
von Dr. Danesch, demzufolge Mädchen im Alter der 
Klägerin zu 2) in starkem Maße von Zwangsentfüh­
rungen durch Mudjaheddin bedrohe sind, mögli­
cherweise gleichfalls auf das Vorliegen eines entspre­
chenden Abschiebungshindernisses schließen. Letzt­
lich bedarf es im Hinblick auf die gegebenen Aner­
kennungsvoraussetzungen auch keiner Entscheidung 
darüber, ob die von den Taleban verfugte Schließung 
der Mädchenschulen ein Abschiebungsverboc i. S. 
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des § 53 Abs. 4 AuslG i. V. mir Are. 2 S. 1 des 
Zusatzprotokolls zur Konvention zum Schurze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 20. 3. 
1995 (BGB! 1996 II S. 1180) darstellen könnte, 
wonach das Reche auf Bildung niemandem verwehre 
werden darf. Ohne Zweifel wäre nämlich ein generel­
ler Ausschluß von Mädchen vom Schulbesuch eine i. 
S. der Europäischen Menschenrechcskonvenrion völ­
kerrechtswidrige Behandlung." 

Hinweis der Red.: Zur Frage der erniedrigenden 
Behandlung von Frauen in Afghanistan auch O VG 
NW vom 17.1.1997 - 17B 3517195 - in: InfAuslR 
6197, S. 268 ff 

Mitgeteilt von Dagmar Oberlies, Frankfurt 

Urteil 
VG Regensburg,§ 51 I AuslG 
Frauenspezifische Verfolgung / 
Kosovo-Albanerin 

1. Die Vergewaltigung einer albanischen Frau durch 
serbische Polizisten stellt eine politische Verfolgung dar. 

2. Können sexuelle Übergriffe im behördlichen Ver­
fahren nicht geschildert werden, so steht dies der Glaub­
würdigkeit bei entsprechenden Angaben im folgenden 
gerichtlichen Verfahren nicht entgegen. 
Urteil d. VG Regensburg vom 30. 1. 1997 -RN 4 K 95.32442-

Aus den Gründen: 
Im vorliegenden Fall sind die Klägerinnen (jugo­

slawische Staatsangehörige albanischer Volkszugehörig­
keit aus dem Kosovo, Anm. der Red.) unbestritten auf 
dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland 
eingereist, und damit sind sie über einen sicheren 
Drittstaat (vgl. Anlage zu§ 26 a Abs. 1 AsylVfG) in 
die Bundesrepublik Deutschland gelange. Die Kläge­
rinnen haben daher keinen Anspruch, als Asylberech-
tigte anerkannt zu werden. ' 

Der Abschiebung der Klägerin zu 1) stehe jedoch 
ein Abschiebungsverbor gern. § 51 Abs. 1 AuslG 
entgegen. Da auch für die Annahme eines Abschie­
bungsverbors in der Regel der sog. Zufluchrsgedanke 
maßgebend ist, kann ein Abschiebungsverbor grund­
sätzlich derjenige mit Erfolg geltend machen, der 
wegen erlittener oder unmittelbar drohender politi­
scher Verfolgung gezwungen war, in begründeter 
Furche vor einer ausweglosen Lage sein Land zu 
verlassen (Vorverfolgung; vgl. BVerfGE 54, 
341/360/361). 

Das Gericht ist aufgrund des glaubwürdigen Vor­
tags der Klägerin zu 1) in der mündlichen Verhand­
lung zu der Auffassung gelange, daß sie wegen einer 
individuellen politischen Verfolgung gezwungen war, 
ihre Heimat zu verlassen. 
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